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Flossbach von Storch Invest S.A. 

 

Grundsätze zur Ausübung von Stimmrechten 

 

Das Anlegerinteresse steht im Mittelpunkt 

 

Die Flossbach von Storch Invest S.A treffen umfangreiche Pflichten gegenüber den von ihr verwalteten 

Fonds. In diesem Zusammenhang ist sich die Flossbach von Storch Invest S.A auch ihrer Verantwortung 

hinsichtlich der Ausübung von Aktionärsrechten in Verbindung mit Aktien, welche durch die von ihr 

verwalteten Fonds gehalten werden, bewusst.  

 

Im Falle der Ausübung von Stimmrechten wird die Flossbach von Storch Invest S.A. ihre Aktionärsrechte 

unabhängig von Interessen Dritter wie z.B. Anleger anderer Fonds, der Flossbach von Storch AG 

(Muttergesellschaft der Flossbach von Storch Invest S.A.), Geschäftsführern, 

Verwaltungsratsmitgliedern, Brokern, von ihr beauftragter Fondsdienstleister etc., ausschließlich im 

Interesse der Anleger ausüben bzw. ausüben lassen.  

 

Die Flossbach von Storch Invest S.A. hat strategische Leitlinien erstellt, der zur Festlegung des 

Abstimmungsverhaltens zu den Tagesordnungspunkten der Unternehmen dienen. Diese Leitlinien 

werden den Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt.  

 

Im Regelfall wird die Flossbach von Storch Invest S.A. aufgrund zeitlicher, organisatorischer und 

logistischer Gründe nicht persönlich an General- und Hauptversammlungen teilnehmen. Die 

Stimmrechtsvertretung erfolgt über eine schriftliche Bevollmächtigung und Weisungserteilung, z.B. an 

den Fondsmanager eines Fonds. Der Vertreter wird dann im Namen und nach den strategischen 

Leitlinien der Verwaltungsgesellschaft abstimmen.  

 


